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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Montag  08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 
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Bildungskommission 
 

Wie bereits im letzten Mitteilungsblatt erwähnt, ist infolge Demission von Fritz Wyss, ein Mitglied neu zu 
wählen 
 

Die Wahl wird an der Gemeinderatssitzung vom 5. Dezember 2022 durch den Gemeinderat vorgenom-
men: 
 

Das Wahlverfahren lautet gemäss Art. 53 des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Wengi wie 
folgt: 
 

 Der Gemeinderat gibt neu zu besetzende Sitze mindestens 30 Tage vor der Wahl im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde bekannt. 

 

 Die Stimmberechtigten und die Parteien reichen dem Gemeinderat die Wahlvorschläge bis spätestens 
10 Tage vor der Wahl schriftlich ein. 

 

 Die Wahlvorschläge müssen Familien- und Vornamen, Geburtsjahr, Beruf und Wohnadresse sowie die un-
terschriftliche Zustimmung der Vorgeschlagenen enthalten. 

 
 

Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

Für die vorzunehmende Neuwahl nimmt der Gemeinderat Wengi gerne Wahlvorschläge noch bis spätestens 
am Freitag, 25. November 2022, entgegen. 
 

 

Gemeinderat Wengi 
 

Gemeindeversammlung vom 14. November 2022 – Ergebnisse  
 

34 Stimmberechtigte haben an der Gemeindeversammlung vom 14. November 2022 über die nachfolgenden 
Geschäfte wie folgt abgestimmt: 
 

1. Sanierung 300 m Schiessanlage Scheunenberg 
Zustimmung zum Projekt/Bewilligung Verpflichtungskredit 
 

Einstimmig wurde dem Projekt die Zustimmung erteilt und der Verpflichtungskredit von CHF 200'000.00 
bewilligt.  

 

2. Finanzplan 2022 – 2027 – Orientierung 
Das Ergebnis des Finanzplans wurde zur Kenntnis genommen.  
 

3. Budget 2023 – Genehmigung 
Festsetzen der Gemeindesteueranlage und der Liegenschaftssteuer 
 

Die ordentliche Steueranlage für das Jahr 2023 wurde einstimmig auf 1.85 Einheiten und die Liegenschafts-
steuer auf 1.1 ‰ des amtlichen Wertes festgelegt. 
 

Das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt von CHF 312'400.00 wurde einstim-
mig genehmigt.  

 

4. Wahlen 
Gemeinderat 
1 Mitglied – Ersatzwahl infolge Demission 
 

Für die Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates für den Rest der laufenden Amtsperiode, 1. Ja-
nuar 2023 bis 31. Dezember 2024, ist innerhalb der Eingabefrist folgender Wahlvorschlag eingegangen: 
 

 Schweizer Walter, Bauingenieur HTL, Betriebswirtschaftsingenieur HTL/NDS, geb. 1958, Scheu-
nenberg 139, 3251 Wengi 
 

Da nur ein Wahlvorschlag eingegangen ist, fand die Ersatzwahl an der Gemeindeversammlung im stillen 
Wahlverfahren statt. Der Gemeinderat wünscht Walter Schweizer bei der Ausübung seiner Funktion viel 
Freude. 
 

5. Verschiedenes 
Barbara Hänni wird als Vizegemeindepräsidentin und Gemeinderätin verabschiedet. Als Dank für ihre vor-
züglich geleistete Arbeit während 10 Jahren wird ihr ein Geschenk überreicht.  

Gemeinderat Wengi 



Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 

 
 

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Wengi findet am Donnerstag, 1. Dezember 2022, 17:30 – 18:30 Uhr nach Voranmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 
Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch. 
 
 Gemeinderat Wengi 
 
 

Lagerraum in der Zivilschutzanlage Waltwil zu mieten 

 
 

Ab 1. Februar 2023 besteht die Möglichkeit in der Zivilschutzanlage Waltwil, Waltwil 44 A, ein Schutzraum 
(58.6 m2) zu mieten.  
 
Interessierte Personen melden sich bitte beim zuständigen Gemeinderat, Markus Junker,  079 768 80 33. 
 
 
 Gemeindeverwaltung Wengi 
 
 

Rechnungsruf 

 
 
Die Frist ist am 11. November 2022 abgelaufen! Dennoch haben bis heute nur Wenige ihre Spesen und Tag-
gelder der Gemeindekasse in Rechnung gestellt. 

 
Aus diesem Grund bitten wir alle Gemeindefunktionäre, Behördenmitglieder und Unternehmungen, die Abrech-
nungen sowie die Rechnungen bis spätestens Freitag, 2. Dezember 2022, der Gemeindeverwaltung abzuge-
ben, damit wir die Auszahlungen noch dieses Jahr vornehmen können. 
 
Vielen Dank! 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

 

Erteilte Baubewilligungen 

 

 

Bauherrschaft: Simone und Christian Berger, Scheunenberg 11, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 677 

Bauvorhaben: Ersetzen der bestehenden Gasheizung durch eine Luft- / Wasserwärmepumpe 

Bauherrschaft: Pia und Paul Schreyer, Waaggässli 11, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 559 

Bauvorhaben: Ergänzung Stückholzheizung mit Wärmepumpe 

 
Gemeinderat Wengi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Voranzeige – Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über  
Weihnachten / Neujahr 

 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt von 
 

Montag, 26. Dezember 2022 bis Montag, 2. Januar 2023 
 

geschlossen. 
 
 

Ab Dienstag, 3. Januar 2023, sind wir wieder für Sie da. 
 
Bei sehr wichtigen Angelegenheiten, wo ein Zuwarten bis am Dienstag, 3. Januar 2023, nicht möglich ist, 
steht Ihnen die Gemeindeverwalterin, Maja Bächler, Telefon 079 723 54 91, oder der Gemeindepräsident, 
Peter Hänni, Telefon 079 340 90 03, zur Verfügung. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Wengi 
 

GEBNET AG – Ihr Zählerableser kommt! 

 

Ihr Zählerableser kommt! 
In der Zeit vom 19.12.2022 – 31.12.2022 wird in der Gemeinde Wengi der Strom abgelesen. Wenn Sie nicht 

zu Hause sind oder wenn der Zähler nicht zugänglich sein sollte, wird Ihnen der Ableser eine Karte einwerfen. 

Mit dieser dürfen Sie den Zähler selbst ablesen und uns die Zählerstände bis spätestens 05.01.2023 melden. 

 

Ablesekarten, welche nach dem 05.01.2023 eintreffen, werden nicht mehr berücksichtigt. Der Zählerstand 

wird eingeschätzt. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Die GEBNET AG wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit! 

 

GEBNET AG 

Hauptstrasse 21 

4583 Aetigkofen 

032 677 16 96 

 

Verunreinigung der Strassen durch landwirtschaftliche Arbeiten 

 

Durch landwirtschaftliche Tätigkeiten werden immer wieder verschiedene Gemeindestrassen stark ver-
schmutzt und nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr ordnungsgemäss gereinigt. Die Verursacher werden 
gebeten, die Verunreinigungen gemäss Strassenbaugesetz immer umgehend zu beseitigen. 
 
Art. 67 Strassengesetz 
1Wer eine Strasse übermässig verunreinigt und sie nicht sofort rei-
nigt, trägt die Kosten der Reinigung.  
 
2Wer eine Strasse beschädigt oder übermässig abnutzt, trägt die Kos-
ten für die Wiederherstellung. 
 

Wir danken für die Sauberhaltung unserer Strassen und die Rücksicht-
nahme auf andere Verkehrsteilnehmende. 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
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Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und landwirt-
schaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 30. November 2022 

 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 

folgende Bestimmungen zu beachten: 
 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeckten 
Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen schrei-
ben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 un-
ter anderem vor: 

 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-
stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m 
freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-
stand von 50 cm freizuhalten. 

 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt wer-
den. 

 

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kul-
turen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflanzen 
bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt sich 
auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 

 Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis 30. Novem-

ber 2022 auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und landwirt-
schaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der Fahrbahn 
anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen. Die Grund-
eigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigentümer haben 

Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den Witte-
rungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf 
die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. 
Sie haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig 
und Laub zu reinigen. Entlang von Kantonsstrassen obliegt 
einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kantonsstrasse 
dem Tiefbaumt des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch ent-
lang der Kantonsstrassen die Grundeigentümer verantwort-
lich. 
 

 

2. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen einen Ab-
stand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 50 cm von der Gehweg-
hinterkante einhalten. 

 

3. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons 
Bern, oder das zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu näherer 
Auskunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die Or-

gane der Strassenpolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren 

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.  
 

 

 

 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 



 
Tätigkeitsprogramm November 2022 und Dezember 2022 

 

November 2022 

18. + 19. November 

2022 

Winterkonzerte Chor Klangschmitte Kirche Rapperswil,  
20:00 Uhr 

18. + 20. November 

2022 

Lotto Musikgesellschaft 

Wengi 

Kombihalle Rapperswil 

19. November 2022 KiJuKi (KinderJugendKirche), Weih-

nachts Basteln / Güetzelen 

Kirchgemeinde und Ein-

wohnergemeinde Wengi 

Pfarrstöckli,  
15:00 – 18:00 Uhr 

20. November 2022 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09:30 Uhr 

21. + 26. November 

2022 

Kurs Notfälle bei Kleinkindern (kosten-

pflichtig) 

Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Schulhaus Reuental,  
21. November 2022,  
von 19:00 – 22:00 Uhr,  
26. November 2022,  
von 08:00 – 12:00 Uhr 

24. November 2022 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12:00 Uhr 

25. November 2022 Kegeln und Pizzaessen Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Restaurant Bahnhöfli, 

Busswil, 19:00 Uhr 

27. November 2022 Gottesdienst zum 1. Advent und an-

schliessend Kirchgemeindeversamm-

lung 

Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09:30 Uhr 

Dezember 2022 

03. Dezember 2022 KiKi (Kinderkirche) Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli,  
13:30 – 16:00 Uhr 

06. Dezember 2022 Samichlous Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Adventsfenster bei Fami-

lie Wyss, Frauchwil-

strasse 10, 18:00 – 19:30 

Uhr, von 18:00 – 19:00 

Uhr mit Samichlous 

08. Dezember 2022 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12:00 Uhr 

08. Dezember 2022 Adventsfiir für Chli und Gross mit KUW 

2. Klasse mit anschliessendem Apéro 

und Adventsfenster 

Kirchgemeinde Wengi Kirche, 17:00 Uhr 

09. Dezember 2022 Kirchenkino Kirchgemeinde und Ein-

wohnergemeinde Wengi 

Kirche, 19:30 Uhr 

13. Dezember 2022 Wandergruppe (ca. 2 ½ Stunden) Wandergruppe Bei der Kirche, 13:30 Uhr 

15. Dezember 2022 Seniorenweihnachten Kirchgemeinde Wengi 

und Landfrauenverein 

Wengi-Ruppoldsried 

Kirche, 14:00 Uhr 

16. Dezember 2022 Taizégottesdienst Kirchgemeinde Wengi Kirche, 19:00 Uhr 

19. Dezember 2022 Waldweihnachten Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Schüpfen, 19:00 Uhr 

24. Dezember 2022 Friedenslicht Kirchgemeinde Wengi Kirche, 15:30 – 17:00 Uhr 

25. Dezember 2022 Weihnachtgottesdienst Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09:30 Uhr 



 
Bitte beachten! 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
Montag, 5. Dezember 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 


